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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1987

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Es besteht ein Unterschied, ob ein Arbeitnehmer sich durch Alkohol schuldhaft wiederholt in einen solchen Zustand

versetzt, daß er seine P5ichten aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr nachkommen kann, oder ob sein pathologischer

Alkoholmißbrauch bereits einen solchen Grad einer zwanghaften und unbeherrschbaren Krankheit erreicht hat, daß

ihm ein neuerlicher Rückfall nicht mehr als Verschulden zugerechnet werden kann; letzterenfalls liegt ein

pflichtwidriges und schuldhaftes Verhalten im Sinne des Entlassungstatbestandes des § 27 Z 1 AngG nicht vor.
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